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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen

Haftpflichtversicherung für Betreiber von Solar- und Photovoltaikanlagen

I Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und der nach-
folgenden Bestimmungen die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers aus dem Betrieb 
von Photovoltaik- und/oder Solaranlagen 
zur Einspeisung von elektrischem Strom 
in des Netz des örtlichen Energieversor-
gungsunternehmens auf dem im Versi-
cherungsschein bezeichneten Grundstück.

II. Mitversichert ist

die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Eigentü-
mer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und 
Nutznießer von Grundstücken – nicht je-
doch von Luftlandeplätzen - , Gebäuden 
oder Räumlichkeiten, die ausschließlich 
für den versicherten Betrieb oder für 
Wohnzwecke des Versicherungsnehmers 
und seiner Betriebsangehörigen benutzt 
werden;

Versichert sind hierbei Ansprüche aus 
Verletzung von Pflichten, die dem Versi-
cherungsnehmer in den oben genannten 
Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche In-
standsetzung, Beleuchtung, Reinigung, 
Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte,
Schneeräumen auf Gehwegen).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1.3 des Versicherungsnehmers als Bauherr 
oder Unternehmer von Bauarbeiten, auch 
für die Errichtung der Photovoltaik-
und/oder Solaranlage (Installation der An-
lage, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-
und Grabearbeiten);

1.2 des Versicherungsnehmers als früherer 
Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel be-
stand;

1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonsti-

gen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragten Personen für Ansprüche, die ge-
gen sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden;

1.5 des Insolvenzverwalters in dieser Eigen-
schaft.

1.6 Eingeschlossen sind – abweichend von 
Ziffer 7.14 (1) AHB – Haftpflichtansprüche 
wegen Sachschäden, die durch Abwässer 
aus dem Rückstau des Straßenkanals 
auftreten. 
Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

1.7 Eingeschlossen ist – abweichend von Zif-
fer 7.3 AHB – die vom Versicherungs-
nehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder 
Leasingnehmer durch Vertrag übernom-
mene gesetzliche Haftpflicht des jeweili-
gen Vertragspartners (Vermieter, Verlei-
her, Verpächter, Leasinggeber) in dieser 
Eigenschaft. 

2. des Versicherungsnehmers aus seinen 
Sozialeinrichtungen für Betriebsangehöri-
ge, die ausschließlich für den versicherten 
Betrieb bestimmt sind (z.B. Betriebssport-
gemeinschaften, Werkskantinen) und aus 
Vorhandensein und Betätigung einer 
Werk- und Betriebsfeuerwehr;

Nicht versichert ist die persönliche Haft-
pflicht der Mitglieder der Betriebssportge-
meinschaft aus ihrer Betätigung in dieser;

3. der gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers und solcher Personen, die 
er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebes oder eines Teiles 
desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft;

4. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen 
für Schäden, die sie in Ausführung ihrer 
dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer verursachen.

5. Ausgeschlossen sind in de Fällen von 1.3, 
3. und 4. Ansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozi-
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algesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt 
für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehö-
rigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den;

6. des Versicherungsnehmers als Veranstal-
ter von Betriebsbesichtigungen (Tag der 
offenen Tür) und aus der Teilnahme an 
Ausstellungen, Kongressen, Messen und 
Kongressen.

7. Sofern besonders vereinbart und im 
Versicherungsschein bzw. in seinen Nach-
trägen ausgewiesen:

des Versicherungsnehmers aus dem Hal-
ten und Gebrauch nicht versicherungs-
pflichtiger Kraftfahrzeuge, insbesondere 

 nur auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehrenden Kfz und Anhänger ohne 
Rücksicht auf eine Höchstgeschwin-
digkeit;

 Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchst-
geschwindigkeit;

 Hub- und Gabelstapler mit nicht mehr 
als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit;

 selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit.

Für Diese Kraftfahrzeuge gilt der Aus-
schluss in Ziffer 4.3 (1) AHB nicht.

Das Fahrzeug darf nur von einem berech-
tigten Fahrer gebraucht werden. Berech-
tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahr-
zeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzten. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.  

III. Erweiterungen gegenüber den AHB

1. Vermögensschäden (Ziffer 2.1 AHB)

1.1. Allgemeine Vermögensschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht
wegen Vermögensschäden im Sinne 
der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfäl-
len, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden

 durch vom Versicherungsnehmer  
(oder in seinem Auftrag oder für seine 
Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Ar-
beiten oder sonstige Leistungen ent-
stehen;

 aus planender, beratender, bau- oder 
montageleitender, prüfender oder gut-
achterlicher Tätigkeit;

 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder 
Weisungen an wirtschaftlich verbunde-
ne Unternehmen;

 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 aus Auskunftserteilung, Übersetzung 
sowie Reiseveranstaltung;

 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, 
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

 aus Rationalisierung und Automatisie-
rung, Datenerfassung, -speicherung, -
sicherung, -wiederherstellung, Aus-
tausch, Übermittlung, Bereitstellung 
elektronischer Daten;

 aus der Verletzung von Persönlich-
keitsrechten und Namensrechten, ge-
werblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- und Wett-
bewerbsrechts;

 aus der Nichteinhaltung von Fristen, 
Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tä-
tigkeit als ehemalige oder gegenwärti-
ge Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder ande-
rer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen;

 aus bewusstem Abweichen von gesetz-
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lichen oder behördlichen Vorschriften, 
von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

 aus dem Abhandenkommen von Sa-
chen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen.

Höchstersatzleistung  

Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der 
Pauschalversicherungssumme auf die im 
Versicherungsschein bzw. in seinen Nach-
trägen ausgewiesene Versicherungssum-
me für Vermögensschäden je Versiche-
rungsfall und – abweichend von Ziffer 6.2 
AHB – je Versicherungsjahr begrenzt.

1.2. Einspeisung von Elektrizität 

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Vermögensschäden aus der Einspeisung 
von Elektrizität in das Netz des örtlichen 
Energieversorgungsunternehmens.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers, wegen Ver-
sorgungsstörungen, gemäß § 6 der Ver-
ordnung über die allgemeinen Bedingun-
gen für die Elektrizitätsversorgung von Ta-
rifkunden (AVBEltV) vom 21.06.1979 bzw. 
gemäß § 18 der Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elekt-
rizitätsversorgung der Niederspannung 
(Niederspannungsanschlussverordnung -
NAV) vom September 2006 im Rahmen 
und Umfang dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen.

Nicht versichert ist die direkte Versor-
gung von Tarifkunden (Endverbrau-
chern) mit elektrischem Strom.

Höchstersatzleistung  

Die Höchstersatzleistung wird maximal 
innerhalb der Pauschalversicherungs-
summe je Versicherungsfall und – abwei-
chend von Ziffer 6.2 AHB – je Versiche-
rungsjahr zur Verfügung gestellt.

2.     Mietsachschäden (Ziffer 7.6 AHB)

Sofern besonders vereinbart und im 
Versicherungsschein bzw. in seinen Nach-
trägen ausgewiesen, ist eingeschlossen -
abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden an zu 
betrieblichen Zwecken gemieteten (nicht 

geleasten) Gebäuden und/oder Räumen 
(nicht jedoch an Einrichtung, Produktions-
anlagen und dgl.) und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden durch 
Schäden aller Art und - insofern abwei-
chend von Ziffer 7.14 (1) AHB - durch Ab-
wässer.

Bei Mietsachschäden durch Brand und 
Explosion beruft sich der Versicherer nicht 
auf die Ausschlussbestimmung der Ziffer 
7.10 (b) AHB.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

 von Gesellschaftern des Versiche-
rungsnehmers;

 von gesetzlichen Vertretern  des Versi-
cherungsnehmers und solchen Perso-
nen, die er zur Leitung oder Beaufsich-
tigung  des versicherten Betriebes oder 
eines Teiles desselben angestellt hat;

 von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) 
Abs. 2 AHB) der vorgenannten Perso-
nen, wenn sie mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben;

 von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich 
verbunden sind und unter einer einheit-
lichen unternehmerischen Leitung ste-
hen.

Nicht versichert sind die unter den Re-
gressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Ver-
sicherungsfällen fallenden 
Rückgriffsansprüche.

Höchstersatzleistung

Die Höchstersatzleistung wird maximal 
innerhalb der Pauschalversicherungs-
summe je Versicherungsfall und – abwei-
chend von Ziffer 6.2 AHB – je Versiche-
rungsjahr zur Verfügung gestellt.

3. Auslandschäden ( Ziffer 7.9 AHB)

Eingeschlossen ist – abweichend von Zif-
fer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen im 
Ausland vorkommender Versicherungsfäl-
le

 aus Anlass von Geschäftsreisen oder 
aus der Teilnahme an Ausstellungen, 
Kongressen, Messen und Märkten;
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 durch Erzeugnisse, die ins Ausland ge-
langt sind, ohne dass der Versiche-
rungsnehmer dorthin geliefert hat oder 
hat liefern lassen;

 durch Erzeugnisse, die der Versiche-
rungsnehmer ins europäische Ausland 
geliefert hat, hat liefern lassen oder die 
dorthin gelangt sind;

 aus  Bau-, Montage-, Reparatur- und 
Wartungsarbeiten (auch Inspektion und
Kundendienst) oder sonstigen Leistun-
gen im Inland oder europäischen Aus-
land.

Für Versicherungsfälle in den USA, US-
Territorien oder Kanada durch Erzeugnis-
se, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung 
durch den Versicherungsnehmer oder von 
ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine 
Lieferung in die USA, US-Territorien oder 
nach Kanada bestimmt waren, besteht 
Versicherungsschutz nur nach besonderer 
Vereinbarung.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Ver-
sicherung der Haftpflicht für im Ausland 
gelegene Betriebsstätten, z. B. Produkti-
ons- oder Vertriebsniederlassungen, Lä-
ger und dgl., sowie eine Erweiterung des 
Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf 
Länder außerhalb Europas.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten von 
Personen, die vom Versicherungsnehmer 
im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut wor-
den sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haft-
pflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer und die unter Ziffer II Absatz 
3 und 4 genannten Personen aus Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten, die den 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 
VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

Aufwendungen des Versicherers für Kos-
ten werden – abweichend von Ziffer 6.5 
AHB – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen-
und Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versiche-
rer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 

dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

Bei Versicherungsfällen in den USA/US-
Territorien und Kanada oder in den 
USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemachten Ansprüchen gilt: Selbstbeteili-
gung an jedem Schaden: 10%, mindes-
tens EUR 5.000, höchstens EUR 20.000. 
Kosten gelten als Schadensersatzleistun-
gen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen 
in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb 
der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.

4. Inländische Versicherungsfälle, die im 
Ausland geltend gemacht werden:

Für Ansprüche, die im Ausland geltend 
gemacht werden gilt:

Aufwendungen des Versicherers für Kos-
ten werden - abweichend von Ziffer 6.5 
AHB - als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen-
und Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versiche-
rer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

Bei Versicherungsfällen in den USA/US-
Territorien und Kanada oder in den 
USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemachten Ansprüchen gilt: Selbstbeteili-
gung an jedem Schaden: 10%, mindes-
tens EUR 5.000, höchstens EUR 20.000. 
Kosten gelten als Schadensersatzleistun-
gen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen 
in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb 
der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.
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5. Abwässerschäden (Ziffer 7.14 AHB)

Eingeschlossen sind – abweichend von 
Ziffer 7.14 (1) AHB – Haftpflichtansprüche 
wegen Sachschäden durch Abwässer.

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden 
an Entwässerungsleitungen durch Ver-
schmutzungen und Verstopfungen und al-
le sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

Ziffer 7.10 (b) bleibt unberührt.

6. Strahlenschäden (Ziffer 7.12 AHB)

Eingeschlossen ist – abweichend von Zif-
fer 7.12 AHB und Ziffer 7.10 (b) AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus

 dem deckungsvorsorgefreien Umgang 
mit radioaktiven Stoffen;

 Besitz und Verwendung von Röntgen-
einrichtungen und Störstrahlern, Laser-
und Masergeräten.

Soweit der vorstehende Einschluss auch 
Schäden durch Umwelteinwirkung um-
fasst, besteht kein Versicherungsschutz 
über die Umwelt-Haftpflicht-
Basisversicherung.

Werden vom Versicherungsnehmer gelie-
ferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige 
Leistungen im Zusammenhang mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen verwen-
det, ohne dass dies für den Versiche-
rungsnehmer ersichtlich war, wird sich der 
Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB be-
rufen.

Dies gilt nicht für Schäden,

 die durch den Betrieb einer Kernanlage 
bedingt sind oder von einer solchen 
Anlage ausgehen;

 die durch die Beförderung von Kernma-
terialien einschließlich der damit zu-
sammenhängenden Lagerung bedingt 
sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

 wegen Schäden infolge der Verände-
rung des Erbgutes (Genom), die ab der 
zweiten Generation eintreten;

 wegen Personenschäden solcher Per-
sonen, die – gleichgültig für wen oder 

in wessen Auftrag – aus beruflichem 
oder wissenschaftlichem Anlass im Be-
trieb des Versicherungsnehmers eine 
Tätigkeit ausüben und hierbei die von 
energiereichen ionisierenden Strahlen 
oder Laserstrahlen ausgehenden Ge-
fahren in Kauf zu nehmen haben;

 gegenüber jedem Versicherungsneh-
mer oder Versicherten, der den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von 
dem Strahlenschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, behördlichen Ver-
fügungen oder Anordnungen herbeige-
führt hat.

7. Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung des Versicherungs-
nehmers an jedem Schaden beträgt EUR 
250.  

IV. Ergänzende Vertragsbestimmun-
gen und Risikobegrenzungen zur 
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Arbeits- und Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Teilnahme an Arbeits- oder Lie-
fergemeinschaften auch dann, wenn sich 
der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits-
oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefer-
gemeinschaften gelten unbeschadet der 
sonstigen Vertragsbedingungen (insbe-
sondere der Versicherungssummen) fol-
gende Bestimmungen:

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt 
auf die Quote beschränkt, welche der pro-
zentualen Beteiligung des Versicherungs-
nehmers an der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft entspricht. Dabei ist es uner-
heblich, welcher Partnerfirma die scha-
denverursachenden Personen oder Sa-
chen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Bau-
materialien usw.) angehören.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen bleiben Ansprüche wegen Schäden an
den von den einzelnen Partnern in die Ar-
beitsgemeinschaft eingebrachten oder von 
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft be-
schafften Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, gleich-
gültig, von wem die Schäden verursacht 
wurden.
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Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprü-
che der Partner der Arbeits- oder Liefer-
gemeinschaft untereinander sowie An-
sprüche der Arbeits- oder Liefer-
gemeinschaft gegen die Partner und um-
gekehrt.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erwei-
tert sich innerhalb der vereinbarten Versi-
cherungssummen über Absatz 3 hinaus 
für den Fall, dass über das Vermögen ei-
nes Partners das Insolvenzverfahren er-
öffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt worden ist und für diesen Part-
ner wegen Nichtzahlung seines Beitrages 
kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt 
wird der dem Versicherungsnehmer zu-
gewachsene Anteil, soweit für ihn nach 
dem Ausscheiden des Partners und der 
dadurch erforderlichen Auseinanderset-
zung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im Rahmen Absatz 3
bis 5 besteht auch für die Arbeits- oder 
Liefergemeinschaft selbst.  

2. Nicht versicherte Risiken 

2.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 wegen Schäden, die nachweislich 
auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Terror, 
Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen; 
das Gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

Terrorakte sind jegliche Handlungen 
von Personen oder Personengrup-
pen zur Erreichung politischer, reli-
giöser, ethnischer oder ideologi-
scher Ziele, die geeignet sind, Angst 
oder Schrecken in der Bevölkerung 
oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regie-
rung oder staatliche Einrichtung Ein-
fluss zu nehmen;

 auf Entschädigung mit Strafcharak-
ter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages;

 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 
und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen nach 
Artikel 1147 des französischen 
Code Civil oder gleichartiger Be-
stimmungen anderer Länder.

2.2 Ausgenommen von der Versicherung 
und besonders zu versichern ist, was 
nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Be-
sonderen Bedingungen oder Risikobe-
schreibungen ohne besonderen Beitrag 
mitversichert ist, insbesondere die Haft-
pflicht

 aus Tätigkeiten, die weder dem ver-
sicherten Betrieb oder Beruf eigen, 
noch sonst dem versicherten Risiko 
zuzurechnen sind;

 wegen Personenschäden durch im 
Geltungsbereich des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) an Verbraucher 
abgegebene Arzneimittel, für die der 
Versicherungsnehmer in der Eigen-
schaft als pharmazeutischer Unter-
nehmer i. S. des AMG eine De-
ckungsvorsorge zu treffen hat;

 aus Herstellung, Verarbeitung oder 
Beförderung von Sprengstoffen oder 
ihrer Lagerung zu Großhandelszwe-
cken sowie aus Veranstaltung oder 
Abbrennen von Feuerwerken;

 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen 
zur Beförderung von Personen oder 
Sachen sowie aus der selbstständi-
gen und nichtselbstständigen Teil-
nahme am Eisenbahnbetrieb;

 wegen Bergschäden (im Sinne des 
§ 114 BBergG), soweit es sich han-
delt um die Beschädigung von 
Grundstücken, deren Bestandteilen 
und Zubehör; 

 wegen Schäden beim Bergbaube-
trieb (im Sinne des § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensäureeinbrüche sowie 
Kohlenstaubexplosionen.

2.3 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-
Anhängers verursachen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs 
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verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für 
einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und 2 ge-
nannten Personen an einem Kfz, Kfz-
Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird.

2.4 Luft-/Raumfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-
zeugs verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für 
einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 der Planung oder Konstruktion, Her-
stellung oder Lieferung von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder Teilen von 
Luft- oder Raumfahrzeugen soweit 
die Teile ersichtlich für den Bau von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren,

 Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, 
Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder 
Raumfahrzeugen, der mit diesen beförder-
ten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden 
sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge.

2.5 Brand- und Explosionsschäden

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch bewusst gesetz-, vor-
schrifts- oder sonst pflichtwidrigen Um-
gang mit brennbaren oder explosiblen 
Stoffen verursachen.

2.6 Tabak

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
gegen Endhersteller/Produzenten wegen 
Gesundheitsbeeinträchtigungen aus dem 
Konsum von Tabak, Tabakprodukten so-
wie Zusatzprodukten, die im Zusammen-
hang mit solchen Tabakprodukten ver-
wendet werden (z.B. Filter).  

V.         Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

Falls vereinbart und im Versicherungs-
schein bzw. in seinen Nachträgen ausge-
wiesen, ist eingeschlossen – abweichend 
von Ziffer 7.10 (b) AHB – das allgemeine 
Umweltrisiko und/oder das Umweltanla-
gen-Regressrisiko im Rahmen der Be-
sonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen für die Versicherung der 
Haftpflicht wegen Schäden durch Um-
welteinwirkungen (CHB 946).

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB 
Vermögensschäden aus der Verletzung 
von Aneignungsrechten, des Rechts am 
ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrecht-
lichen Benutzungsrechten oder -
befugnissen. Sie werden wie Sach-
schäden behandelt.

Nicht versichert – und ggf. besonders 
zu versichern – sind gemäß Ziffer 2 CHB 
946:

 WHG-Anlagen
Anlagen, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu ver-
arbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten;

 UmweltHG-Anlagen
Anlagen gem. Anhang 1 und Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz;

 sonstige deklarierungspflichtige An-
lagen
Anlagen, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen;

 Abwasseranlagen- und Einwirkungs-
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risiko
Abwasseranlagen oder Einbringen/Ein-
leiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, 
dass die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird.

Besteht durch einen separaten Vertrag 
Versicherungsschutz  gemäß den Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für die Versicherung der Haft-
pflicht wegen Schäden durch Umweltein-
wirkung (Umwelthaftpflicht-Modell), ist 
auch das allgemeine Umweltbasisrisiko 
dort versichert.

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung des Versicherungs-
nehmers an jedem Schaden beträgt – ab-
weichend von Ziffer 7.3 der Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Versicherung der Haftpflicht wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkungen 
(CHB 946) - EUR 250.  
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